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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.02.2003 

Geschäftszahl 

2002/16/0116 

Rechtssatz 

Voraussetzung für die gemäß § 15 Abs. 1 GebG an die Errichtung einer Urkunde gebundene Gebührenpflicht ist, 
dass überhaupt ein gültiges Rechtsgeschäft zustande gekommen ist (Hinweis E 26.6.1996, 93/16/0077). 


